
  
Anwalt für Strafrecht: Körperverletzung

  

Massive Stresssituationen und Panik auslösende Ereignisse können bei älteren Personen zu schweren
gesundheitlichen Schäden führen und so den objektiven Tatbestand der Körperverletzung erfüllen. Dies
kommt insbesondere zur Nachtzeit vor.

  

Der objektive Tatbestand einer Körperverletzung kann erfüllt werden, indem der Beschuldigt den
Betroffenen psychisch beeinträchtigt. Hierfür muss der Betroffene in einen pathologischen, somatisch
objektivierbaren Zustand versetzt worden sein. In seinem Beschluss vom 16. April 2015 (2 StR 48/15)
hatte sich der Bundesgerichthof damit auseinanderzusetzen, ob es den objektiven Tatbestand der
Körperverletzung erfüllen kann ältere Personen massivem Stress auszusetzen. Der Beschuldigte drang mit
Mitbeschuldigten um zwei Uhr Nachts bei der betroffenen 65 Jährigen ein. Der Beschuldigte fesselte die
Betroffene, verklebte ihr den Mund und zerrte sie ins Wohnzimmer. Die Betroffene redete auf den
Beschuldigten ein und fragte nach ärztlicher Hilfe. Im Anschluss bedrohte ein Mitbeschuldigter die
Betroffene mit einer Schere, was der Beschuldigte aktiv unterband. In Folge weiterer Misshandlungen
erfuhr die Betroffene ein stressbedingtes und Herzinfarkt ähnliches Leiden. Dieses war potentiell
Lebensgefährlich. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs können massive Stresssituationen und Panik
auslösende Ereignisse gerade bei älteren Personen, gerade zur Nachtzeit, zu schweren gesundheitlichen
Schäden führen. In Folge dessen verwirklichte der Beschuldigte den objektiven Tatbestand einer
Körperverletzung.
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